
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Schönebeck GmbH zur 
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss 
und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck 
Niederdruckanschlussverordnung - (NDAV)“ (gültig ab 01.01.2024)
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1. Einleitung
 Ergänzend zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Gasversorgung in Niederdruck vom 01.11.2006 (NDAV) in der jeweils gültigen Fassung gelten die Ergänzenden 
Bedingungen der Stadtwerke Schönebeck GmbH (SWS) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Netzanschluss (§§ 5-9 NDAV)
2.1 Die Herstellung sowie Veränderung des Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschlussnehmers sind unter Verwen-

dung der von SWS zur Verfügung gestellten Vordrucke zu beantragen.
2.2 Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, und/oder jedes Gebäude, dem eine eigene 

Hausnummer zugeordnet ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Verteilungsnetz anzuschließen. Die berech-
tigten Interessen des Anschlussnehmers und von SWS sind angemessen zu berücksichtigen.

2.3 Der Anschlussnehmer erstattet SWS die Kosten für die Herstellung, Veränderung und Rückbau des Netzanschlusses, 
die durch eine Änderung, Rückbau oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm 
veranlasst werden. Reparaturen an Hausanschlussleitungen, die durch äußere Einflüsse auf dem angeschlossenen 
Grundstück verursacht wurden, werden dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

2.3.1 Die Kosten für die Herstellung von Netzanschlüssen bis zu einer Nennweite DN 50 werden auf Grundlage der durch-
schnittlichen Herstellungskosten für vergleichbare Netzanschlüsse pauschal gemäß Preisblatt in Rechnung gestellt.

2.3.2 Bei Netzanschlüssen größer DN 50 sowie bei Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder 
Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, werden 
die tatsächlichen Kosten ermittelt und dem Anschlussnehmer in Rechnung gestellt.

2.4 In den im Preisblatt genannten Netzanschlusskosten sind die Kosten für die Herstellung eines Netzanschlusses von 
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes bis zur Hauptabsperreinrichtung enthalten. Die dafür erforderliche Bauwerks-
durchdringung ist durch den Bauherren bereit zu stellen.

2.4.1 Ebenfalls enthalten ist eine Bauwerksabdichtung an der Einführung der Anschlüsse in das Gebäude für den Belas-
tungsfall Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser (entsprechend DIN 18195 Bauwerksabdichtungen, Teil 4). 
Im Bedarfsfall kann eine Sonderlösung hergestellt werden, die auch die Belastungsfälle aufstauendes Sickerwasser 
(DIN 18195-6) und Grundwasser abdeckt. Die hierbei entstehenden Mehrkosten werden auf der Grundlage einer 
individuellen Kalkulation ermittelt und dem Anschlussnehmer in Rechnung gestellt.

2.4.2 Bei Netzanschlüssen, die nach Art, Dimension, Druck, Lage und Aufwendungen für die Verlegung (z.B. Sonderlösungen 
gegen aufstauendes Sickerwasser und Grundwasser, besondere Bodenverhältnisse, etc.) von üblichen Netzanschlüs-
sen wesentlich abweichen, treten an die Stelle der Beträge gemäß Preisblatt die gesondert nach individueller Kalkula-
tion ermittelten Kosten.

2.5 Befindet sich die Hauptabsperreinrichtung nicht direkt hinter der Gebäudeaußenwand, werden die zusätzlichen 
Kosten für die Entfernung von der Hauseinführung bis zur Hauptabsperreinrichtung nach individueller Kalkulation 
ermittelt und dem Anschlussnehmer in Rechnung gestellt.

2.6 Für die koordinierte Herstellung von Netzanschlüssen Strom, Gas und Wasser gewährt SWS einen Koordinierungsnach-
lass gemäß Preisblatt, wenn – für ein Bauvorhaben gleichzeitig die Aufträge für die Anschlusserstellung der anderen 
Medien erteilt werden und – die Verlegung gemeinsam in einem Leitungsgraben erfolgt. Der Koordinierungsnachlass 
wird ausschließlich für Neuanschlüsse, die gemäß aktuellem Preisblatt berechnet werden, gewährt.

3. Baukostenzuschuss (§ 11 NDAV)
3.1 Der Anschlussnehmer zahlt der Stadtwerke Schönebeck GmbH bei Anschluss an das Leitungsnetz der SWS oder bei 

einer erheblichen Erhöhung seiner Leistungsanforderung einen Baukostenzuschuss, der auf der Grundlage der 
durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal gemäß aktuellem Preisblatt in Rechnung 
gestellt wird. Der Baukostenzuschuss beträgt 50 % der nach §11 NDAV ermittelten Kosten.

3.2 Sofern bei einem Netzanschluss die Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen aufgrund 
der besonderen Art, Dimension, Lage oder Aufwendungen von den durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehen-
den Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen wesentlich abweichen, wird der Baukos-
tenzuschuss abweichend von Ziffer 3.1 nach individueller Kalkulation ermittelt und dem Anschlussnehmer in Rech-
nung gestellt.

4. Inbetriebsetzung (§ 14 NDAV)
4.1 SWS oder deren Beauftragte schließen die Anlage (Kundenanlage) über den Netzanschluss an das Verteilernetz an und 

setzen sie nach erfolgtem Einbau der Messeinrichtung und ggf. des Gasdruckregelgerätes durch Öffnen der Absperr-
einrichtung und Freigabe der Gaszufuhr in Betrieb.

4.2 Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der Anlage durchgeführt hat, unter 
Verwendung der von SWS bereitgestellten Vordrucke zu beantragen. Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt grund-
sätzlich in Anwesenheit des Installationsunternehmens, das die Anlage errichtet hat. Dies wird von der Bezahlung des 
Baukostenzuschusses und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht. Für die Inbetriebnahme der Kundenanlage 
nach erfolgter Inbetriebsetzung ist das vom Anschlussnehmer beauftragte Installationsunternehmen verantwortlich.
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4.3 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung aufgrund festgestellter Mängel an der Anlage oder wegen Abwesenheit des vom 
Anschlussnehmer beauftragten Installationsunternehmens nicht möglich, so wird dem Anschlussnehmer hierfür sowie 
für alle etwaigen weiteren vergeblichen Inbetriebsetzungen jeweils eine Aufwandspauschale für vergebliche Wege 
gemäß aktuellem Preisblatt in Rechnung gestellt.

4.4 Für die Inbetriebsetzung einer erweiterten und/oder geänderten Anlage sowie bei Wiederherstellung der Anschluss-
nutzung nach einer Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung gelten die vorstehenden Regelungen 
mit Ausnahme der Ziffer 4.3 analog. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden separat gemäß aktuellem Preis-
blatt in Rechnung gestellt.

5. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NAV)
 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den 

Betrieb der elektrischen Anlage, einschließlich Eigenanlagen, sind in den Technischen Anschlussbedingungen des 
Netzbetreibers und ihren Ergänzenden Bedingungen festgelegt.

6.  Haftung (§ 8 NAV)
 Der Anschlussnehmer und/oder -nutzer haftet für Beschädigungen/Abhandenkommen von Messeinrichtungen sowie 

für den Netzanschluss oder unzulässigen Netzrückgewinnungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Verluste, 
Beschäftigungen und Störungen der Einrichtungen sind dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. Die Kosten 
werden nach Aufwand berechnet.

7. Kündigung des Netzanschlussverhältnisses (§ 25 NAV)
 Nach Beendigung aller Anschlussverhältnisse kann nach zwei Jahren durch den Netzbetreiber die Kündigung und der 

kostenpflichtige Rückbau des Netzanschlusses erfolgen.

8. Sonstige Kosten
8.1 Für sonstige Leistungen, die vom Anschlussnehmer oder -nutzer veranlasst wurden bzw. durch ihn zu vertreten sind, 

werden dem Anschlussnehmer oder -nutzer die entstandenen Kosten gemäß aktuellem Preisblatt in Rechnung 
gestellt.

8.2 Bei sonstigen im Auftrag des Anschlussnehmers oder -nutzers durchgeführten Arbeiten, deren Preis nicht im Preisblatt 
festgeschrieben ist, erfolgt die Rechnungslegung entsprechend den geleisteten Stunden bzw. eingesetzten Materialien 
und unter Zugrundelegung des jeweils gültigen durchschnittlichen Lohnverrechnungssatzes je Stunde für Mitarbeiter 
bzw. der SWS-Materialpreise. Zu allen Leistungen, bei denen der Einsatz eines Fahrzeuges notwendig wird, wird die 
jeweils gültige Kilometerpauschale berechnet. Die geltenden Kostensätze sind im Kundencenter ausgelegt und werden 
dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

9. Zahlung und Verzug
 Zahlungsrückstände werden von SWS in Textform angemahnt. Die dadurch entstandenen Kosten werden dem An-

schlussnehmer oder -nutzer pauschal gemäß aktuellem Preisblatt in Rechnung gestellt. Lässt SWS die Zahlungsrück-
stände durch einen Beauftragten einziehen, wird dem Anschlussnehmer oder -nutzer die hierfür gültige Kostenpau-
schale gemäß aktuellem Preisblatt in Rechnung gestellt.

10. Unterbrechung (§ 24 NDAV)
 Die Kosten der Unterbrechung des Anschlusses oder der Anschlussnutzung werden dem Anschlussnehmer oder 

-nutzer nach dem tatsächlichen Aufwand, mindestens jedoch mit einer Pauschale gemäß aktuellem Preisblatt in 
Rechnung gestellt.

11. Ruhedruck/Brennwert
 Der Ruhedruck an der Übergabestelle beträgt ca. 23 mbar. Der Brennwert kann unter www.stadtwerke-schoenebeck.

de abgerufen werden.

12. Störungsdienst
 Der 24-Stunden-Dienst von SWS ist unter der Rufnummer 03928 788 - 788 zu erreichen.

13. Datenschutz
 Die SWS-Datenschutzhinweise sind auf Anfrage bei unserem Kundenservice zu erhalten oder im Internet unter www.

stadtwerke-schoenebeck.de einzusehen bzw. herunterzuladen.

14. Informationen zum Streitbeilegungsverfahren
 Die Stadtwerke Schönebeck GmbH nimmt an keinem freiwilligen Verbraucherstreitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle gemäß dem Verbraucherstreitbeteiligungsgesetz (VSBG) teil.

15. Inkrafttreten
 Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2024 in Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Ergänzenden Bedingungen 

verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.


